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— zur Förderung der schöpferischen Kräfte der Menschen und der gesellschaftlichen 
Verhältnisse im Betrieb und im Wohngebiet.

Bildung der gesellschaftlichen Gerichte 

§ 4
(1) Die Konfliktkommissionen werden in volkseigenen und ihnen gleichgestellten 

Betrieben, in Betrieben mit staatlicher Beteiligung und in privaten Betrieben, in Einrich
tungen des Gesundheitswesens, der Kultur und Volksbildung, in staatlichen Organen 
und Einrichtungen sowie in gesellschaftlichen Organisationen gebildet.2

(2) In Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Rechte organisieren die Gewerkschaften die 
Wahl von Konfliktkommissionen.3

§ 5
(1) Die Schiedskommissionen werden in den Wohngebieten der Städte und in Gemein

den sowie entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen in landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften, Produktionsgenossenschaften der Fischer, Gärtner und 
Handwerker gebildet.

(2) Für die Bildung der Schiedskommissionen sind der Kreistag, die Stadtverordneten
versammlung in Stadtkreisen oder die Stadtbezirksversammlung in Städten mit Stadt
bezirken verantwortlich.

Wahl und Abberufung der Mitglieder der gesellschaftlichen Gerichte

§ 6
(1) Die Mitglieder der Konfliktkommissionen werden auf Vorschlag der Betriebs

gewerkschaftsleitungen von den Betriebsangehörigen für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt.4 5

(2) Die Mitglieder der Schiedskommissionen werden in den Wohngebieten der Städte 
oder in den Gemeinden auf Vorschlag der Ausschüsse der Nationalen Front von den 
zuständigen örtlichen Volksvertretungen, in Produktionsgenossenschaften auf Vorschlag 
ihrer Vorstände von den Mitgliedern für die Dauer von vier Jahren gewählt.

§75
(1) Die Mitglieder gesellschaftlicher Gerichte sollen Bürger sein, die in ihrer Arbeit 

sowie in ihrem gesellschaftlichen und persönlichen Verhalten Vorbild sind und Achtung 
und Vertrauen der Bürger besitzen. Sie können gewählt werden, wenn sie am Wahltage 
das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Die Mitglieder der gesellschaftlichen Gerichte sind den Bürgern ihres Tätigkeits
bereiches verantwortlich und berichten ihnen über die Erfüllung der mit der Wahl über
nommenen Aufgaben.

(3) Die Mitglieder der gesellschaftlichen Gerichte können von den Volksvertretungen, 
die sie gewählt haben, und in den Betrieben und Genossenschaften von ihren Wählern

2. Vgl. § 143 unter Reg.-Nr. 2; § 1 unter Reg.-Nr. 28.
3. Vgl. § 3 unter Reg.-Nr. 28.
4. Vgl. § 2 Abs. 2 unter Reg.-Nr. 28.
5. Zur Entpflichtung von Mitgliedern der Konfliktkommission vgl. § 5 unter Reg.-Nr. 28.
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